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Cannabisteillegalisierung in 
Sachsen-Anhalt: zum Stand der Dinge

Aktueller Handlungsrahmen der Polizei bei 
Minderjährigen
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Zur Person

Polizeihauptkommissarin 

Susan Adam

Fortbildungsmanagement 

der Landespolizei an der 

FH Pol in Aschersleben

Fachbereich - Recht
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Fortbildungen CanG
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Kinder und Jugendliche - KCanG
Verwaltungsrechtliches 

Verbot

Gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2, 12 

KCanG

• Besitz von unter 25 g 

Cannabis

• Erwerb/Entgegennahme

• Besitz und Anbau von 

nicht mehr als 3 

Cannabispflanzen

Straftaten

- Kinder: mangels 

Schuldfähigkeit i. S. d.            

§ 19 StGB

- Jugendliche: keine 

Strafbarkeit bei 

verwaltungsrechtlichem 

Verbot –

gesetzgeberischer Wille



Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt, Schmidtmannstraße 86, 06449 Aschersleben - www.polizei.sachsen-anhalt.de

Jugendliche – Straftaten nach dem KCanG

Strafbar auch für 

Jugendliche unabhängig 

von der Menge
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Jugendliche – Ordnungswidrigkeiten                  

nach dem KCanG
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Zuständigkeiten der Polizei
Verwaltungsrechtliches 

Verbot

 Sicherheitsbehörden

 originäre Zuständigkeit

 Polizei: 

 subsidiäre Zuständigkeit im    

Fall der Eilzuständigkeit gem.     

§ 2 Abs. 2 SOG LSA

Straftaten/ 

Ordnungswidrigkeiten

 § 163 StPO
 Legalitätsprinzip

 § 53 OWiG
 pflichtgemäßes Ermessen

 Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten
 § 2 Nr. 9 – 11 ZuStVO OWiG –

aktuell Landesverwaltungsamt

 i. Z. m. Anbauvereinigungen –
Landesamt für 
Verbraucherschutz 
(KCanGZuStVO)
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§ 7 KCanG – Frühintervention

• Polizeiliche Verpflichtung die Sorgeberechtigten zu informieren

„Verstößt eine minderjährige Person gegen § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 12, 
ohne sich nach § 34 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 12 strafbar zu machen, hat die 
zuständige Polizei- und Ordnungsbehörde unverzüglich die 
Personensorgeberechtigten hierüber zu informieren.“

 Verpflichtung resultiert aus dem verfassungsrechtlich geschützten 

elterlichen Erziehungsrechts gem. Art. 6 Abs. 2 GG 

• Polizeiliche Verpflichtung das Jugendamt zu informieren

 Bei Vorliegen gewichtiger Anhaltspunkte (riskantes Konsumverhalten 
unter besonderer Berücksichtigung des Alters) für eine 
Kindswohlgefährdung

 Mitteilungspflicht ist beschränkt auf die zur Einschätzung des 
Gefährdungsrisikos erforderlichen Daten
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Maßnahmen der Polizei

Fallbeispiel 1:

Ein 13-jähriges Kind wird von der 

Polizei angetroffen und kifft. 

Während der Befragung gibt das 

Kind noch 3 g Cannabis heraus.
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Maßnahmen

Anfangsverdacht Straftat 

oder Owi bei Kindern?

Sicherstellung zur 

Gefahrenabwehr

Frühintervention gem.                 

§ 7 KCanG

Verdacht gg. unbekannte 

oder bekannte Person –

Abgabe/Weitergabe/usw. 

an Kinder

Kind = Zeuge im 

Strafverfahren

Strafprozessuale 

Sicherstellung

Frühintervention gem.                  

§ 7 KCanG
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Maßnahmen der Polizei

Fallbeispiel 2:

Jugendliche werden von der 

Polizei angetroffen und kiffen. 
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Maßnahmen

Anfangsverdacht Straftat 

oder Owi bei 

Jugendlichen
Nein, bei

verwaltungs-

rechtlichem Verbot 

(Besitz/Erwerb < 25 

g; Anbau < 3 

Pflanzen)

Sicherstellung zur 

Gefahrenabwehr

Frühintervention gem.                 

§ 7 KCanG

Verdacht gg. unbekannte 

oder bekannte Person –

Abgabe/Weitergabe/usw. 

an Jugendliche

Jugendlicher = Zeuge im 

Strafverfahren

Strafprozessuale 

Sicherstellung

Ja, bei

Besitz > 30 g

Anbau > 3 Pflanzen

Handel, Abgabe, 

Weitergabe, usw.

Jugendlicher = 

Beschuldigter im 

Strafverfahren

Strafprozessuale 

Sicherstellung

z. B. 

Konsum vor 

einer Schule

Owi gem.             

§ 36 Abs. 1 

Nr. 4 KCanG

Frühintervention 

gem. § 7 KCanG
KEINE Frühintervention 

gem. § 7 KCanG  JGG
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Aktueller Handlungsrahmen der Polizei bei 

Minderjährigen

VIELEN DANK FÜR IHRE 

AUFMERKSAMKEIT

Fragen?


